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STEUERLICHER ABZUG 
DER KOSTEN VON LIEGENSCHAFTEN DES PRIVATVERMÖGENS  
 

 
Auf den 1. Januar 2020 sind beim Bund und in den Kantonen wichtige Neuerungen 

bezüglich des steuerlichen Abzugs der Kosten von Liegenschaften des Privatvermö-
gens in Kraft getreten. Nachfolgend werden die wesentlichen Züge der Neuerungen 

der Verordnung über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens 
bei der direkten Bundessteuer dargestellt. Die Kantone folgen diesen Regelungen. 
 

 
Mit Einführung des Bundesgesetzes 

über die direkte Bundessteuer (nachfol-
gend DBG) und des Bundesgesetzes 
über die Harmonisierung der direkten 

Steuern der Kantone und der Gemein-
den (nachfolgend StHG) per 1. Januar 

1995 resp. 1. Januar 1993 sind im Pri-
vatvermögen energiesparende und um-
weltschonende Investitionskosten in 

ein bestehendes Gebäude den abzugs-
fähigen Unterhaltskosten gleichgestellt 

worden. Im StHG wurde die Bestim-
mung bloss als Kann-Vorschrift ausge-
staltet. Wird die steuerliche Förderung 

im kantonalen Recht verankert, so sind 
die bundesrechtlichen Vorgaben mass-

gebend. S. dort. 
 
Insofern kommt den steuerlichen Be-

schlüssen des Bundesgesetzgebers 
zum ersten Massnahmenpaket für die 

Umsetzung der Energiestrategie 2050 
eine grosse Bedeutung zu. Die am 9. 
März 2018 verabschiedete Liegen-

schaftskostenverordnung für die di-
rekte Bundessteuer (nachfolgend LKV) 

enthält zusätzliche Steuererleichterun-
gen im Gebäudebereich, bspw. zuguns-
ten energiepolitischer Ziele, nament-

lich: 
 

 
  

◼ Abzugsfähigkeit der Rückbaukosten 

für den Ersatzneubau; 
 
◼ Übertragungsmöglichkeit der Inves-

titionskosten, die dem Energiesparen 
und dem Umweltschutz dienen, ein-

schliesslich der Rückbaukosten auf 
die zwei nachfolgenden Steuerperio-
den, solange die Aufwendungen im 

Jahr, in denen sie angefallen sind, 
steuerlich nicht vollständig berück-

sichtigt werden können. 
 
Im Einzelnen lauten auszugsweise die 

konkreten Formulierungen der LKV wie 
folgt: 

 
Als abziehbare Rückbaukosten im Hin-
blick auf den Ersatzneubau gelten die 

Kosten der Demontage von Installatio-
nen, des Abbruchs des vorbestehenden 

Gebäudes sowie des Abtransports und 
der Entsorgung des Bauabfalls (Art. 2 
Abs. 1 LKV). 

 
Als Ersatzneubau gilt ein Bau, der nach 

Abschluss des Rückbaus eines Wohnge-
bäudes oder eines gemischt genutzten 
Gebäudes innert angemessener Frist 

auf dem gleichen Grundstück errichtet 
wird und eine gleichartige Nutzung auf-

weist (Art. 3 LKV). 
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Können die dem Energiesparen und 
dem Umweltschutz dienenden Investi-
tionskosten oder die Rückbaukosten im 

Hinblick auf den Ersatzneubau im Jahr 
der angefallenen Aufwendungen nicht 

vollständig steuerlich berücksichtigt 
werden, so können die verbleibenden 

Kosten auf die folgende Steuerperiode 
übertragen werden. Können die über-
tragenen Kosten auch in dieser Steuer-

periode nicht vollständig steuerlich be-
rücksichtigt werden, so können die ver-

bleibenden Kosten auf die folgende 
Steuerperiode übertragen werden. Der 
Übertrag erfolgt, sofern das Reinein-

kommen negativ ist (Art. 4 Abs. 1 bis 3 
LKV). 

 
Zur Veranschaulichung diene ein klei-
nes Beispiel: 

 
Liegenschaftskosten für Energiespar- 

und Umweltschutzmassnahmen sowie 

Rückbaukosten im Jahr 2021 Fr. 
170'000. Reineinkommen vor Liegen-
schaftskosten in 2021 Fr. 70'000, in 

2022 Fr. 75'000 und in 2023 Fr. 80'000.  
 

Es ergibt sich folgende Abzugsfähigkeit 
der Liegenschaftskosten: 

 
Reineinkommen 2021 Fr. 70'000 

- Liegenschaftskosten " -170'000 

Negatives Reineinkom-

men 

" -100'000 

Reineinkommen 2022 " 75'000 

Negatives Reineinkom-

men 

" -25'000 

Reineinkommen 2023 " 80'000 

Steuerbares Reinein-

kommen 2023 

 

Fr. 

 

55'000 

 
Erläuterung zum Beispiel: In den Jah-

ren 2021 und 2022 ergibt sich ein steu-
erbares Reineinkommen von Fr. 0 und 

im Jahr 2023 von Fr. 55'000.

 
 

 
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN  

 

 
Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an unser Team. Wir unter-

stützen Sie gerne. 


